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INFORMATION  

  

Betreff: 1. MITGLIEDSBEITRÄGE  2. EINSCHREIBGEBÜHR  

3. GÄSTE     4. SAUNAGEBÜHR 

5. SCHLÜSSEL    6. BOOTSEINSTELLGEBÜHR

 7. EINSTELLGEBÜHR SURFBOARDS  

 

1. MITGLIEDSBEITRÄGE  

 

Ordentliche Mitglieder:    € 263,00 

 

Anschlussmitglieder, Jugendliche (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr), Studenten 

(bis zum vollendeten 26. Lebensjahr):  € 175,00 

 
Die Möglichkeit Anschlussmitglied zu werden, gilt nur für Ehe- bzw. 

Lebens(abschnitts)gefährten von ordentlichen Mitgliedern. 

 

Für Jugendliche (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) muss kein Mitgliedsbeitrag bezahlt 

werden, wenn beide Elternteile Mitglieder sind. 

 

2. EINSCHREIBGEBÜHR  

 

Jedes neue Mitglied hat eine einmalige Einschreibgebühr von € 74,00 zu entrichten.  

 
Erfolgt der Eintritt vor dem 1. September sind 100% des Mitgliedsbeitrags (siehe Pkt. 1), ab 

dem 1. September 50% des Mitgliedsbeitrags zu bezahlen. 

 

3. GÄSTE 

 

Die Gästegebühr beträgt € 5,00 pro Person, egal ob Erwachsener oder Kind, und berechtigt 

zur Inanspruchnahme des Vereinsgeländes.  

 

Mit Rudern: Wenn Gäste rudern möchten, ist dies nur unter Anleitung bzw. in Begleitung 

eines Vereinsmitglieds möglich. In diesem Fall sind € 10,00 (€ 5,00 Gästegebühr + € 5,00 

Rudern) pro Person zu bezahlen. Dieses Service kann von einem Gast maximal fünfmal 

genützt werden. Die darüber hinausgehende Möglichkeit zum Rudern ist ausschließlich 

nur als Mitglied gestattet (siehe Pkt. 1 und 2).  
 

 



 

 

Prinzipiell gilt: Gäste dürfen sich nur in Anwesenheit des zugehörigen Vereinsmitglieds im 

Verein aufhalten. Dieses Vereinsmitglied ist für die Bezahlung der jeweiligen Gästegebühr 

verantwortlich. Die eingenommene Gästegebühr ist im aufliegenden Kassabuch in der 

Gästeliste zu vermerken. 

 

Bei Vereinseintritt wird die bereits bezahlte Gästegebühr vom Mitgliedsbeitrag abgezogen. 

 

4. SAUNAGEBÜHR 
 

Die Benützung der Sauna ist für ordentliche Mitglieder kostenlos. 

 

Anschlussmitglieder, Jugendliche und Studenten haben € 5,00 zu bezahlen. 

 

Gäste haben zuzüglich zur Gästegebühr (€ 5,00) ebenfalls  € 5,00 für die Saunabenützung zu 

entrichten. Das Vereinsmitglied ist für die Bezahlung der Gäste- und Saunagebühr 

verantwortlich. 

 

Die eingenommene Saunagebühr ist im aufliegenden Saunabuch zu vermerken. 

 

5. SCHLÜSSEL 

 

Der Schlüsseleinsatz beträgt € 50,00.  

 
Bei Verlust des Vereinsschlüssels verliert der Schlüsselinhaber  den Anspruch auf 

Retournierung des Einsatzes. Für jeden weiteren Ersatzschlüssel ist der festgelegte 

Schlüsseleinsatz zu bezahlen. 

 

Der Einsatz wird ausschließlich gegen Vorlage eines von einem Vorstandsmitglied und dem 

Schlüsselinhaber unterfertigten Belegs und Rückgabe des Vereinsschlüssels retourniert.  

 

Außerdem muss die Nummer des zurückgegebenen Schlüssels gleich sein mit jener Nummer, 

die auf dem Beleg und dem Beitrittsformular aufscheint.  

 

Bei unsachgemäßer Verwendung kann der Schlüssel vom Vorstand eingezogen werden. 

 

6. BOOTSEINSTELLGEBÜHR 

 

Die Einstellgebühr beläuft sich jährlich auf € 70,00 pro Boot. Diese Gebühr ist gemeinsam 

mit dem Mitgliedsbeitrag einzuzahlen. Wird das Boot Vereinsmitgliedern zur Verfügung 

gestellt, wird keine Einstellgebühr eingehoben. 

 

7. EINSTELLGEBÜHR FÜR SURFBOARDS 

 

Die Gebühr für die Lagerung eines Surfboards auf dem Vereinsgelände (außerhalb der 

Bootshalle) beläuft sich auf € 30,00. Der Platz der Lagerung wird vom Hauswart festgelegt.   

 

 

 

Der Vorstand   


